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RS OGH 1953/8/12 1Ob288/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.08.1953

Norm

ABGB §1175 A1

Rechtssatz

In der Vereinbarung, wonach ein Rechtsanwalt die Kanzlei eines anderen Rechtsanwaltes führen und dafür ein

monatliches Honorar von viertausend Schilling und ein Drittel der tarifmäßigen Kosten der von ihm verrichteten

Gerichtsverhandlungen nebst den Barauslagen erhalten soll, ist ein Gesellschaftsvertrag zu erblicken.
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